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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1996

Norm

ABGB §903

ABGB §904 I

ABGB §1417

ABGB §1496

Rechtssatz

Die nicht auf einer Vereinbarung beruhende Setzung eines Zahlungszieles in einer Rechnung ist eine sogenannte "reine

Stundung", so daß vor dem Erreichen des Zahlungszieles die Forderung nicht geltend gemacht werden kann, und der

Lauf der Verjährungsfrist gehemmt ist.
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